
Links: 

 

Das Evangelische Gesangbuch (EG) finden Sie im Internet unter  

www.liederdatenbank.de/songbook/8984 oder auch unter 

www.gesangbuch-online.de. 

 

Die meisten Gesangbuchlieder können Sie anhören unter 

www.youtube.com 

 

Die Liste mit Orgelstücken zum Ein- und Auszug finden sie unter 

http://www.kirche-alzey.de/content/1/Trauung/25/68/Trauung.html 
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Informationsblatt zur musikalischen Gestaltung von 

Traugottesdiensten 
 

 

 

 

Sehr geehrtes Brautpaar, 

 

Sie möchten Ihre Hochzeit in der Nikolaikirche oder der Kleinen 

Kirche Alzey feiern. Für beide Kirchen bin ich als hauptamtlicher 

Kirchenmusiker zuständig und damit für die musikalische Gestaltung 

von Trauungen verantwortlich. 

Wenn Sie für Ihren Traugottesdienst besondere musikalische 

Wünsche haben, erkundigen Sie sich bitte vorab im Gemeindebüro, 

ob ich bei Ihrer Trauung Orgel spiele. Sollte eine Vertretung diesen 

Dienst übernehmen, beachten Sie unbedingt die Hinweise auf Seite 3. 

 

Falls Sie Fragen zu den in diesem Faltblatt angesprochenen Themen 

haben, können Sie sich gerne an mich wenden.  

 

Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen gelungenen Gottesdienst, der 

diesen festlichen Tag prägt! 

 

 

Ihr  

 

Hartmut Müller 

 

Kantor der Ev. Kirchengemeinde Alzey 

Obermarkt 13 

55232 Alzey 

Tel.: 06731/55439 

Mail: hartmut.mueller@alzey-evangelisch.de 

http://www.liederdatenbank.de/songbook/8984
http://www.gesangbuch-online.de/
http://www.youtube.com/
http://www.kirche-alzey.de/content/1/Trauung/25/68/Trauung.html


Musik zum Ein- und Auszug:  

Zur Eröffnung und zum Beschluss Ihres Traugottesdienstes erklingt 

Orgelmusik. Gerne können Sie die Auswahl dieser Musik in meine 

Hände legen.  

Eine Liste mit geeigneten Stücken (mit Links zum Anhören) finden 

Sie aber auch auf unserer Homepage www.alzey-evangelisch.de. 

Bitte sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid, wenn Sie davon etwas zum 

Ein- und/oder Auszug hören möchten.  

Das Abspielen von CDs zum Ein- und Auszug sowie das Auftreten 

von Gesangssolisten ist an diesen Stellen nicht möglich. 

 

Gemeindelieder:  
Die Gemeindelieder werden in der Regel bei Ihrem Vorgespräch mit 

dem jeweiligen Pfarrer/der jeweiligen Pfarrerin festgelegt.  

Bei der Liedauswahl sollten Sie darauf achten, dass die Lieder vielen 

Ihrer Gäste bekannt sind. Es ist wenig sinnvoll, wenn Sie moderne 

und flotte Lieder vorsehen, die aber kaum jemand singen kann.  

Mögliche Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch (EG) können 

sein: 

EG 171 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott 

EG 238 Herr, vor dein Antlitz treten zwei 

EG 240 Du hast uns, Herr, in dir verbunden 

EG 316 Lobe den Herren 

EG 321 Nun danket alle Gott 

EG 331 Großer Gott, wir loben dich 

EG 334 Danke für diesen guten Morgen 

EG 503 Geh aus, mein Herz und suche Freud 

EG 590 Herr, wir bitte, komm und segne uns 

EG 610 Herr, deine Liebe 

EG 621 Ins Wasser fällt ein Stein 

  Da berühren sich Himmel und Erde (nicht im EG) 
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Solistische Beiträge:  
Eine Begleitung von Gesangs- oder Instrumentalsolisten durch mich 

ist nur möglich, wenn mir rechtzeitig (mindestens eine Woche 

vorher) das Notenmaterial in geeigneter Form dafür zur Verfügung 

gestellt wird, und die Solistin/der Solist vorab mit mir Kontakt 

aufnimmt.  

Bei übermäßigem Übe- und Probeaufwand bin ich dazu berechtigt, 

dafür ein Zusatzhonorar zu verlangen. 

Bei einer Playback-Begleitung von Solisten in der Nikolaikirche 

sollte der CD-Player dazu geeignet sein, große Räume zu beschallen. 

In der Kleinen Kirche ist eine Begleitung von Instrumenten mit der 

historischen Stumm-Orgel nicht möglich. Für solche Fälle steht dort 

ein E-Piano zur Verfügung. 
 

 

Organistendienst durch Vertretungen: 

Falls ich verhindert bin, wird Ihnen durch die Kirchengemeinde ein 

Vertretungsorganist gestellt. Hierbei handelt es sich in der Regel um 

nebenamtliche Kräfte. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, 

dass die Auswahl des Ein- und Ausgangsstückes in diesem Fall dem 

Organisten/der Organistin überlassen bleibt.  

Vertretungskräfte begleiten normalerweise keine Solisten. Sollten sie 

dazu bereit sein, dürfen sie dafür ein angemessenes Zusatzhonorar  

verlangen. 

 

Eigener Organist/Eigene Organistin:  

Soll die Orgel von einer Person aus Ihrem Bekanntenkreis gespielt 

werden, oder Sie einen anderen Organisten als mich oder die von der 

Kirchengemeinde benannte Vertretungskraft engagieren wollen, ist 

dies in Absprache mit mir gerne möglich. Die Übzeiten und die 

Einführung an der Orgel sind rechtzeitig mit mir zu vereinbaren.  
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http://www.alzey-evangelisch.de/

